
 

4 . Satzung 
zur Änderung der Satzung 

des Landkreises Wolfenbüttel 
über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis 

(Verwaltungskostensatzung) 
Bek an nt gemacht im Amtsbla t t für den La nd kreis Wolfenbüttel 
Nr . 8 vom 04. 03 . 2010 

Auf Grund der§§ 5 und 7 der Niedersächsischen Landkreisordnung i. d . F. vom 22.08.1996 
(Nds. GVBI. S. 365), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes v. 18.5.2006 (Nds. GVBI. S. 
202) und Art. 2 des Gesetzes v. 18.05.2006 (Nds. GVBI. S. 203), hat der Kreistag des 
Landkreises Wolfenbüttel in seiner Sitzung am 22.02.2010 folgende Satzung beschlossen: 

Artikel 1 

Die Satzung des Landkreises Wolfenbüttel über die Erhebung von Verwaltungskosten im 
eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) vom 09.08.2001 , in der Fassung der 3. 
Änderungssatzung vom 19.12.2006, wird wie folgt geändert: 

Der Kostentarif zur Verwaltungskostensatzung (§ 2) des Landkreises W olfenbüttel wi rd wie 
fo lgt geändert: 

14.1 

14 .2 

Ausstellung einer Ersatzfahrkarte für verlorene oder gestohlene 
Sammelschülerzeitkarten 

Ausstellung einer Ersatzfahrkarte für durch Beschädigung oder 
starke Abnutzung ungültig gewordene Sammelschülerzeitkarten 

30,00 € 

10,00 € 

23.1 Atteste, Bescheinigungen, Gutachten 
Gesundheitsamtes 

und Zeugnisse des 5,50 € bis 
200,00 € 

Die Satzung tritt zum 01 .03.2010 in Kraft. 

Wolfenbüttel , den 23.02.2010 

i-1 ,1, \fiv\,VvvJ 
Jörg töhmann 
Landrat 

Artikel II 


